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Anmeldung 
Für alle unsere Angebote ist eine Anmeldung erforderlich. Sie können sich mittels Talon oder E-Mail, bei laufenden 
Kursen mit der Wiederanmeldeliste, bei der zuständigen Kursleitung anmelden. Bitte beachten Sie, dass die Anmel-
dungen verbindlich sind. Der Empfang der Anmeldung wird nicht bestätigt.  

Klassengrösse 
Die Kurse können auch von Nichtmitgliedern, Auswärtigen und Männern besucht werden. Die Teilnehmerzahl pro 
Klasse legt die Kursleitung in Absprache mit dem FVI fest. Bei Sprachkursen werden nur neue Klassen eingeführt, 
wenn sie kostendeckend durchgeführt werden können. Der FVI behält sich vor, den Kursbeginn zu verschieben, 
wenn zu wenige Anmeldungen vorhanden sind. 

Klassenzusammenlegung 
Bereits bestehende Klassen, die zu wenig Teilnehmer aufweisen, können aus Kostengründen zusammengelegt oder 
aufgelöst werden. 

Ausfall der Lektionen 
Bei Ausfall der Leiterin wird der Kurs wenn möglich durch eine Stellvertretung organisiert, ansonsten werden die ent-
sprechenden Lektionen vor- oder nachgeholt. 

Rechnung/Kursgeld 
Circa 14 Tage vor Kursbeginn erhalten die angemeldeten Personen die Rechnung. Nur der vorgedruckte Einzahlungs-
schein ist zur Begleichung des Kursgeldes zu benutzen. Mit Bank- oder Postkontoüberweisungen werden Spesen für 
den FVI erspart. Mit der Anmeldung verpflichtet man sich zur Bezahlung des Kursgeldes. Allfällige Materialkosten 
(z.B. Kursbücher) sind im Kursgeld nicht inbegriffen und werden von den Kursleitenden am ersten Kurstag bar einge-
fordert, beziehungsweise sind direkt im Fachhandel zu beziehen. Männer von Mitgliedern des FVI bezahlen das er-
mässigte Kursgeld.  

Zahlungsbedingungen 
Die Kurskosten müssen bis zur ersten Lektion ohne jeglichen Abzug überwiesen werden, ansonsten ist eine Kursteil-
nahme nicht möglich.    

Abmeldungen 
Eine Abmeldung ist für den FVI immer mit administrativem Aufwand verbunden. Gebührenfrei ist sie bis 14 Tage vor 
Kursbeginn. Danach werden folgende Kosten in Rechnung gestellt:  
- 8 – 12 Tage vor Kursbeginn 50% des Kursgeldes 
- bis 7 Tage vor Kursbeginn das ganze Kursgeld  
In begründeten Fällen, wie Erkrankung, entfallen die Gebühren sofern ein Arztzeugnis vorliegt (s. unter versäumte 
Lektionen). 

Versäumte Lektionen 
Bei länger andauernder Krankheit/Unfall wird das Kursgeld anteilmässig rückerstattet, sofern ein Arztzeugnis vor-
gelegt wird. Versäumte Lektionen (z.B. Ferien) berechtigen zu keinem Preisnachlass. Bei Kursabbruch durch die Teil-
nehmenden erfolgt keine Rückerstattung.  

Schnuppermöglichkeiten/Laufender Einstieg  
Nach Rücksprache mit der Kursleitung besteht die Möglichkeit, in einen laufenden Kurs einzusteigen. Der Besuch 
einer Schnupperlektion ist kostenlos.  

Versicherung 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
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